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Gemäß den §§ 2, 4 und 5 des Münzgesetzes vom 16. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2402) hat die Bundesregierung 
beschlossen, eine 5-Euro-Sammlermünze „Steinhummel“ prägen zu lassen. Die Münze bildet den letzten Teil der 
Serie „Wunderwelt Insekten“. Die Serie stellt, auch vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen (Insektensterben), 
eine besondere Tiergruppe in den Fokus, die einen bedeutsamen Teil unseres Naturerbes ausmacht.

Die Prägung erfolgt durch die Hamburgische Münze (Prägezeichen J).
Die Münze besteht aus einer Kupfer-Nickel-Legierung, hat einen Durchmesser von 27,25 Millimetern und eine 

Masse von 9,68 Gramm. Das Gepräge auf beiden Seiten ist erhaben und wird von einem schützenden, glatten 
Randstab umgeben.

Der Entwurf der Bildseite stammt von dem Künstler Patrick Niesel aus Röthenbach an der Pegnitz. Im Zentrum ist 
eine Steinhummel aus seitlicher Perspektive auf einer abstrahiert dargestellten Blüte abgebildet – sie scheint 
gerade Nektar zu sammeln. Die Hummel ist durch das leuchtend rote Hinterleibsende und den ansonsten 
samtschwarzen Körper als weibliche Steinhummel zu identifizieren. Ein mit Pollen gefülltes Pollenhöschen am 
hinteren Bein gibt einen Hinweis auf ihre wichtige Bedeutung als Bestäuber und damit ihre Relevanz als 
Ökosystemdienstleister. Die fellartige Struktur des Körpers wird durch eine fein aufgeraute Relief-Struktur der 
Münze verdeutlicht – im Gegensatz dazu besitzen Körperteile wie Auge und Beine keine Oberflächenstruktur. 
Dezent im Hintergrund befinden sich stilisierte und komponierte Andeutungen weiterer Pflanzenblüten. Die 
serifenlose Versal-Typografie für das Wort „STEINHUMMEL“ im Rundsatz flankiert das Motiv am linken oberen 
Rand.



Die Wertseite, die für alle Münzen der Serie verwendet wird, wurde von dem Künstler Andre Witting aus Berlin 
gestaltet. Sie zeigt einen Adler, den Schriftzug „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, Wertziffer und 
Wertbezeichnung, die Jahreszahl „2024“, die zwölf Europasterne sowie das Prägezeichen „J“.

Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift:
„WUNDERWELT INSEKTEN ·“.

Berlin, den 20. Februar 2024

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n

C h r i s t i a n  L i n d n e r

                      

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz                 

Seite 2 von 2 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 85, ausgegeben zu Bonn am 8. März 2024 


	Bekanntmachung über die Ausprägung von deutschen Euro-Gedenkmünzen im Nennwert von 5 Euro (Gedenkmünze „Steinhummel“)

		2024-03-07T09:21:12+0000
	Bundesamt für Justiz




